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470 Reinhard Weder . Kap . V. Eisenbetonkonstruktionen.

Bis zur genügenden Erhärtung des Betons sind die Bauteile gegen die Einwirkungen
des Frostes und gegen vorzeitiges Austrocknen zu schützen ; sowie vor Erschütterungen
und Belastungen zu bewahren.

Die Fristen , die zwischen der Beendigung des Einstampfens und der Entfernung der
Schalungen und Stützen liegen müssen , sind von der jeweiligen Witterung , von der
Stützweite und dem Eigengewicht der Bauteile abhängig . Die seitliche Schalung der
Balken , die Einschalung der Stützen , sowie die Schalung von Deckenplatten darf nicht
vor Ablauf von acht Tagen , die Stützung der Balken nicht vor Ablauf von drei Wochen
beseitigt werden . Bei größeren Stützweiten und Querschnittsabmessungen sind die Fristen
unter Umständen bis zu sechs Wochen zu verlängern.

Bei mehrgeschossigen Gebäuden darf die Stützung der unteren Decken und Balken
erst dann entfernt werden , wenn die Erhärtung der oberen so weit vorgeschritten ist,
daß diese sich selbst zu tragen vermögen.

Ist das Einstampfen erst kurze Zeit vor Eintritt von Frost beendet , so ist beim Ent¬
fernen der Schalung und der Stützen besondere Vorsicht zu beachten.

Tritt während der Erhärtungsdauer Frost ein, so sind mit Rücksicht darauf , daß die
Erhärtung des Betons durch den Frost verzögert wird , die oben genannten Fristen um
die Dauer der Frostzeit zu verlängern.

Beim Entfernen der Schalungen und Stützen müssen durch besondere Vorkehrungen,
wie Keile , Sandtöpfe u. dgl ., Erschütterungen vermieden werden.

Von der beabsichtigten Entfernung der Schalungen und Stützen ist der Baupolizei¬
behörde rechtzeitig , und zwar mindestens drei Tage vorher , Anzeige zu machen.

Über den Gang der Arbeiten ist ein Tagebuch zu führen und auf der Baustelle stets
zur Einsichtnahme bereit zu halten . Frosttage sind darin unter Angabe der Kältegrade
und der Stunde ihrer Messung besonders zu vermerken.

c) Abnahme . Bei der Abnahme müssen die Bauteile an verschiedenen , von dem
abnehmenden Beamten zu bestimmenden Stellen freiliegen , so daß die Art der Aus¬
führung zu erkennen ist. Auch bleibt es vorbehalten , die einwandfreie Herstellung , den
erreichten Erhärtungsgrad und die Tragfähigkeit durch besondere Versuche festzustellen.

Bestehen über das Mischungsverhältnis und den Erhärtungsgrad begründete Zweifel,
so können Proben aus den fertigen Bauteilen zur Prüfung entnommen werden.

Werden Probebelastungen für nötig erachtet , so sind diese nach Angabe des ab¬
nehmenden Beamten vorzunehmen . Dem Bauherrn und dem Unternehmer wird recht¬
zeitig davon Kenntnis gegeben und die Beteiligung anheim gestellt . Probebelastungen
sollen erst nach 45tägiger Erhärtung des Betons vorgenommen und auf den nach Er¬
messen der Baupolizeibehörde unbedingt notwendigen Umfang beschränkt werden.

Bei der Probebelastung von Deckenplatten und Balken ist folgendermaßen zu ver¬
fahren . Bei Belastung eines ganzen Deckenfeldes soll , wenn mit g das Eigengewicht
und mit p die gleichmäßig verteilte Nutzlast bezeichnet wird, die Auflast den Wert von
0,5 g + 1,5 p nicht übersteigen.

Bei höheren Nutzlasten als 1000 kg/qm können Ermäßigungen bis zur einfachen
Nutzlast eintreten . Soll nur ein Streifen des Deckenfeldes zur Probe belastet werden , so
ist die Auflast in der Deckenmitte gleichmäßig auf einen Streifen zu verteilen , dessen Länge
gleich der Spannweite und dessen Breite ein Drittel der Spannweite , mindestens aber 1 m
ist. Die Auflast soll hierbei den Wert von g + 2p nicht übersteigen . Als Eigenlast gelten
die sämtlichen zur Herstellung der Decken und Fußböden bestimmten Bauteile , als Nutz¬
lasten die in § 9, d, 3 (Leitsätze für die statische Berechnung ) aufgeführten erhöhten Werte.

Bei Probebelastungen von Stützen ist ein ungleichmäßiges Setzen der Bauteile und
eine das zulässige Maß überschreitende Belastung des Untergrundes zu verhüten.
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